
Eintrittserklärung für alle Angebote des SVHU und des SVHU-Sportlandes

Mit dieser Anmeldung beantrage ich die Mitgliedschaft im SVHU.

Ich erkenne die geltende Vereinssatzung und die Mitgliedsbeiträge in vollem Umfang an.

Name Vorname geb. am

PLZ Wohnort Straße

e-M@il Tel.-Nr.

gewünschte Mitgliedschaft: Bitte  auf Rückseite ankreuzen!

Eintrittsmonat/Jahr: /

Ich möchte der Familienmitgliedschaft von … zugeordnet werden (bitte Mitglied angeben):
Name Vorname geb. am

Anmeldung Kurse:
Kurs-Bezeichnung: Kursbeginn Kursende Kursbeitrag

Kurs-Bezeichnung: Kursbeginn Kursende Kursbeitrag

Kurs-Bezeichnung: Kursbeginn Kursende Kursbeitrag

Aufnahmegebühr im SVHU-Sportland 

� Aufnahmegebühr Sportland  49,00 € ohne Mindest-Vertragslaufzeit

� Aufnahmegebühr Sportland  19,00 €  Mindest-Vertragslaufzeit 1 Jahr

Einzugsermächtigung:

Hiermit ermächtige ich den SV Henstedt-Ulzburg e.V. die Beiträge monatlich im Voraus 

(bei Kursteilnahme den Kursbeitrag einmalig) von meinem Konto abzubuchen.

Kontonummer: Bankinstitut: 

Kontoinhaber: BLZ:

Unterschrift Kontoinhaber:

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung gemäß Bundesdatenschutzgesetz der auf 
dem Aufnahmeantrag enthaltenen Daten zum Zwecke des SVHU bin ich einverstanden.

Henstedt-Ulzburg,

Unterschrift: 

(bei Jugendlichen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Die Mitgliedschaft ist unbefristet und kann satzungsgemäß 4 Wochen zum Quartalsende gekündigt 

werden.

Ich beantrage die Aufnahme in folgende Abteilung: 

SV Henstedt-Ulzburg e.V.

Lindenstr. 93, 24558 Henstedt-Ulzburg

Tel. 04193/8809880, Fax 04193/8809881

info@sv-hu.de, www.sv-hu.de



Aufnahmebedingungen:

Aufnahme- und Verwaltungsgebühren: (einmalig)

Aufnahmegebühr Erwachsene und Familien 20,00 €

Aufnahmegebühr Kinder und Jugendliche,  10,00 €

ermäßigte Personen, Fördermitglieder

Passgebühren, einmalig bei Eintritt in die Abteilung in Höhe der Gebühren des entsprechendes Landesverbandes

Mahngebühren 5,00 € zzgl. Rücklastschriftgebühren (Bankgebühren)

Verwaltungsgebühr für Bar- und Rechnungszahler 2,00 € pro Monat

 Grundbeiträge Breitensport: (mtl.) SVHU Sportland inkl. Sportflatrate im SVHU (mtl.)

Kinder und Jugendliche 11,50 € Jugendliche 38,50 €

Erwachsene 17,00 € Erwachsene 48,00 €

Ermäßigte (mit Nachweis) 11,50 € >60 Jahre bis 16 Uhr 41,00 €

Familien und eheähnl. Gemeinschaften 35,00 € Familien 99,00 €

Passive und fördernde Mitglieder 6,50 €
Paare, pro Person

46,00 €

Happy Hour 28,50 €

Zusatzbeiträge: (mtl.) Kinder und Jugendliche Erwachsene

Aikido 9,50 € 12,50 €

Ballett 14,50 € 16,50 €

Bogenschießen 9,00 € 9,00 €

Fußball 3,50 € 5,00 €

Handball 3,50 € 5,00 €

Hockey 3,50 € 5,00 €

Judo (Mattengeld) 2,00 € 2,00 €

9,50 € 12,00 €

Schach 3,00 € 3,00 €

Skat/Kniffel (bei passiver Mitgliedschaft, entfällt bei voller Mitgliedschaft) 1,50 €

Tanzen 3,50 €

Tennis 4,50 € 9,00 €

Tanzen Kisdorf 9,50 € 12,00 €

Leistungs- und Wettkampfsport 1,00 € 1,00 €

Für jede Teilnahme an Wettkämpfen oder Punktrunden in der Abteilung/den Abteilungen: 

z.B. Badminton, Basketball, Karate, Kickboxen, Leichtathletik, Tischtennis, Turnen und Volleyball.

Zusatzbeiträge Gesundheitssport: (mtl.)

Herzsport (ohne Aufnahmegebühr) 12,00 € mit Verordnung 8,00 € ohne Verordnung
Rehasport (Orthopädie, Krebsnachsorge, Diabetes) 5,00 € ohne Verordnung

Therapeutisches Reiten 10er Karte 220,00 € (Gruppe) 400,00 € (Einzel)

Förderbeitrag Jugend- und Leistungsförderung
Unterstützen Sie mit Ihrem freiwilligen Beitrag den Jugend- und Leistungssport im SVHU  oder Ihrer Abteilung und finanzieren Sie bspw. 

Reisekosten zu Wettkämpfen, spezielle Trainingsgeräte und zusätzliche Fördertermine.

Abteilung/Sportart: € / monatlich

Kurse (z.B. Pilates, Young Yoga, Young Power)

Mit der Unterschrift auf der Anmeldung verpflichtet sich der Antragsteller alle nachfolgenden Punkte zur Kenntnis genommen zu haben. Die jeweils 

geltende Vereinssatzung und Mitgliedsbeiträge einschließlich der Zusatzbeiträge, befristete Mitgliedschaft (zeitlich begrenztes Angebot) sowie 

Aufnahmebeiträge oder Umlagen werden akzeptiert. Die Mitgliedschaft im Sportland setzt eine Mitgliedschaft im Verein voraus. Es bestehen keine 

einklagbaren Ansprüche auf bestimmte Leistungen des Sportbetriebes.

1. Die jeweilige Aufnahmegebühr  bzw. die Gebühren für die Trainingsplanerstellung für das Sportland wird mit der ersten Abbuchung fällig.

2. Mit der Anmeldung ist eine Einzugsermächtigung für die Abbuchung der Beiträge zu erteilen. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass ohne 

Einzugsermächtigung ein Beitritt nicht erfolgen kann, da der Verwaltungsaufwand ansonsten nicht rechenbar ist. Für das Mitglied ist die 

Einzugsermächtigung ohne Risiko, da eine Abbuchung innerhalb sechs Wochen widerrufen werden kann.

3. Die erteilte Einzugsermächtigung gilt bis auf Widerruf oder bis zur Beendigung der Mitgliedschaft. Die Mitgliedsbeiträge werden monatlich im Voraus 

abgebucht.

4. Sobald durch die Delegiertenversammlung des Vereins neue Grundbeiträge oder durch die Abteilungen neue Zusatzbeiträge festgelegt werden,  werden diese zukünftig zugrunde gelegt.

5. Für die Beendigung der Mitgliedschaft gelten die Regelungen gemäß § 5 der Vereinssatzung. In der Regel ist der Austritt nur zum Ende eines Kalendervierteljahres unter Einhaltung einer Frist von 4 Wochen zulässig. Davon abweichende Vereinbarungen mit dem Mitglied können insbesondere bei vergünstigten Beitragszahlungen, Aktionen oder Kursen getroffen werden.

6. Beiträge nach Stand vom 01.07.2010

- inkl. Training und Kurse
- inkl. Sauna
- inkl. Getränke im SVHU Sportland
- inkl. allen Zusatzbeiträgen SVHU
- zzgl. Verwaltungsgebühren

- inkl. Grundbeitrag
- Mo-Fr 12-17 Uhr, Sa+So ganztägig
- ohne Getränke, Sauna und Kurse

Zutreffendes bitte ankreuzen!


